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Landkreis Diepholz 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 03.08.2 017 
- Aktenzeichen: 63 DH 02208/2017/71 - 

 
Frau Iris Flentje hat die  Errichtung und Betrieb Hähnchenmaststalll mit 39.900 Plätzen und Errichtung 
einer Abluftreinigungsanlage und zwei Futtermittelsilos und Dungplatte, die Aufgabe der Schweinehal-
tung sowie den Betrieb der Gesamtanlage mit 39.900 Hähnchenmast nach § 4 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zurzeit gültigen Fassung 
beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung    Hohenmoor 
Flur     1 
Flurstück    30/1 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Poppe 
 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz  
- Aktenzeichen: 63 DH 01236/2017/71 - 

 
Brokering Bioenergie GmbH & Co.KG, Herr Karsten Brokering, Düste 15, 49406 Eydelstedt, hat die 
Errichtung eines Flex-BHKW’s im Container mit Gasaufbereitung (1.203 kW el / 2.834 kW fwl), die 
Errichtung eines Gärproduktlagers mit Wetterschutzfolie und Abtankplatz, die Errichtung einer Tra-
fostation, die Errichtung eines Wärmepufferspeichers, die Standortänderung einer Notgasfackel sowie 
den Betrieb der Gesamtanlage mit 1.733 kW el und 3.960 kW fwl nach §§ 4 und 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zurzeit gültigen Fas-
sung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung    Düste 
Flur     2 
Flurstück    23/1 
 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 9 Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 2 des Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 (BGBl. I, S. 2808) 
hat im Wesentlichen Folgendes ergeben: 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass archäologische Funde im Rahmen der Realisierung des Bauvorha-
bens auftreten werden. Die sich daraus ergebenden Umweltauswirkungen sind allerdings begrenzt. 
Die denkmalpflegerischen Belange können durch entsprechende Nebenbestimmungen in einem evtl. 
Genehmigungsbescheid kompensiert werden.  
 
Die prüfrelevanten Schutzgebiete und –objekte weisen ausreichende Abstände auf.  
 
Die festgestellten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden im Rahmen der Eingriffsregelung  
behandelt.  
 
Schützenswerte Biotopstrukturen sind nicht betroffen. 
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Somit ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 des o.g. Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Fenker 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
des Landkreises Diepholz 

über die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens nach den 
Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)  

öffentliche Bekanntmachung - Genehmigung  - 
 
Herrn Cord Spannhake, Herelse 5, 27232 Sulingen 
wurde auf Antrag nach §§ 4 und 16 des BImSchG vom Landkreis Diepholz als zuständige Genehmi-
gungsbehörde am 28.07.2017 die Genehmigung für folgende Maßnahmen erteilt: 
 
Wesentliche Änderung einer gemischten Tierhaltungsa nlage mit Biogasanlage - Umnutzung 
Mastschweine- zum Ferkelaufzuchtstall f. 435 Tiere mit Abluftreinigung (BEI), Umnutzung 
Jungvieh- zum Kälberstall f. 88 Tiere (BEII), Umnut zung Güllebehälter für belastetes Wasser 
aus Fahrsiloanlage und Melkanlagenreinigung (BEVIII ), Errichtung Kuhstall für 31 Tiere 
(BEXIV), Errichtung Kuhstall mit Laufhof für 246 Ti ere (BEXV), Errichtung Futterlager (BEXVI), 
Errichtung Fahrsiloanlage (BEXVII), Errichtung Über dachung für 32 Kälbereinzelboxen 
(BEXVIII), Errichtung Kälberstall für 20 Tiere (BEX IX), Umnutzung Gülle- zum Gärrestlager 
(BE2), Errichtung Düngerwerk mit Gärrestseparation,  Säuretank, ASL-Tankanlage und Nass-
kühlturm, Betrieb der Gesamtanlage mit 1.692 Mastsc hweinen, 235 Sauen, 1.115 Ferkeln, 419 
Kühen und 165 Kälbern mit Biogasanlage. 
 
Der verfügende Teil der Genehmigung und die Rechtsbehelfsbelehrung werden in der Anlage bekannt 
gemacht. Auf Maßgaben und Nebenbestimmungen des Bescheides wird hingewiesen. 
 
Der vollständige Genehmigungsbescheid einschließlich der Begründung liegt in der Zeit 
 

vom 21.08.2017   bis   04.09.2017 
 

beim Landkreis Diepholz, Zimmer B 110, Niedersachsenstr. 2, (Zugangsmöglichkeit auch über Röm-
lingstr.), 49356 Diepholz, an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. 
 
Mit Ablauf des 04.09.2017 gilt der Bescheid gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben 
haben, als zugestellt. 
 
Das genehmigte Vorhaben betrifft eine Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie, für die das 
BVT-Merkblatt „Intensivtierhaltung Schweine und Geflügel“ maßgeblich ist. Die aktuellen BVT-
Merkblätter können im Internet beim Umweltbundesamt heruntergeladen werden.  
 
Diese öffentliche Bekanntmachung und der Genehmigungsbescheid mit Ausnahme der in Bezug ge-
nommenen Antragsunterlagen sind auch im Internet unter http://www.diepholz.de 
und dort über den Pfad >amtliche Bekanntmachungen > Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen> 
einsehbar. 
 

Anlage 
I.  Entscheidung 
Aufgrund des Antrages vom 25.10.2016, vervollständigt am 24.04.2017, wird nach §§ 4 und 16 des 
Gesetzes zum Schutze vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom 26.09.2002 (BGBl. I. 
S. 3830)- in der zurzeit geltenden Fassung – in Verbindung mit  § 1 Abs. 1 der Vierten Verordnung zur 
Durchführung  des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige 
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Anlagen – 4. BImSchV) vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 973) und Nr. 7.1.11.1, Buchstabe G, des Anhan-
ges zur gleichnamigen Verordnung nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen unbeschadet der 
Rechte Dritter die 
 

Genehmigung 
 

erteilt, auf dem Grundstück der  
Gemarkung Rathlosen, Flur 15, Flurstücke  4/3 und 5/2 sowie Flur 9, Flurstücke 30/1 und 30/2 
die gemischte Tierhaltungsanlage mit Biogasanlage zu ändern und diese Änderung zu betreiben. 
 
Die Genehmigung hat folgenden Inhalt: 
Wesentliche Änderung einer gemischten Tierhaltungsanlage mit Biogasanlage - Umnutzung Mast-
schweine- zum Ferkelaufzuchtstall f. 435 Tiere mit Abluftreinigung (BEI), Umnutzung Jungvieh- zum 
Kälberstall f. 88 Tiere (BEII), Umnutzung Güllebehälter für belastetes Wasser aus Fahrsiloanlage und 
Melkanlagenreinigung (BEVIII), Errichtung Kuhstall für 31 Tiere (BEXIV), Errichtung Kuhstall mit Lauf-
hof für 246 Tiere (BEXV), Errichtung Futterlager (BEXVI), Errichtung Fahrsiloanlage (BEXVII), Errich-
tung Überdachung für 32 Kälbereinzelboxen (BEXVIII), Errichtung Kälberstall für 20 Tiere (BEXIX), 
Umnutzung Gülle- zum Gärrestlager (BE2), Errichtung Düngerwerk mit Gärrestseparation, Säuretank, 
ASL-Tankanlage und Nasskühlturm, Betrieb der Gesamtanlage mit 1.692 Mastschweinen, 235 Sauen, 
1.115 Ferkeln, 419 Kühen und 165 Kälbern mit Biogasanlage. 
 
Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Bestandskraft dieser Genehmigung 
nicht mit der Errichtung der Anlage begonnen wurde. 
 
Die Anlage ist entsprechend den dieser Genehmigung beigefügten Unterlagen zu errichten und zu 
betreiben, soweit sich durch die in der Genehmigung aufgenommenen Bedingungen, Auflagen oder 
Hinweise nichts anderes ergibt.   
 
Die diesem Genehmigungsbescheid beigefügten Unterlagen und Beschreibungen sind Bestandteil der 
Genehmigung. 
 
Die Kosten des Genehmigungsverfahrens hat der Antragsteller zu tragen. 
 
II.  Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch wäre schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landkreis Diepholz, Niedersach-
senstraße 2, 49356 Diepholz, einzulegen. 
 
Hinweis: 
Sie können einen Rechtsbehelf auch auf elektronischem Weg an den Landkreis Diepholz senden. In 
diesem Fall beachten Sie bitte: Nur solche förmlichen Anträge und Widersprüche, die Sie über das 
„Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach“ (EGVP) an den Landkreis Diepholz senden, gelten 
als rechtswirksam gestellt bzw. erhoben. Nähere Informationen zum EGVP erhalten Sie im Internet 
unter http://www.diepholz.de.  
 
Einfache Mitteilungen und Anfragen können Sie natürlich wie bisher per eMail an den Landkreis 
Diepholz senden. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
i. A. gez. Maaß 
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B e k a n n t m a c h u n g  
über den Wegfall des Erörterungstermines 

 
Durchführung eines Genehmigungsverfahrens nach den Vorschriften des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
 
Antrag BHT-Windpark GmbH & Co. HEWI – Herrn Heino Knief – Industriestr. 35, 27211 Bassum, auf 
Errichtung und Betrieb von 2 Windkraftanlagen vom Typ Enercon E 141 EP 4 mit je 4 200 kW, 158,9 
m Nabenhöhe, 141 m Rotordurchmesser und 229,4 m Gesamthöhe und Rückbau von 4 Windkraftan-
lagen (Repovering) auf dem Betriebsgrundstück der Gemarkung Bassum, Flur 32, Flurstücke 1 und 
2/1. 
 
Der für den 29.08.2017 um 16.00 Uhr festgesetzte Erörterungstermin findet nicht statt.  
 
Nach der öffentlichen Auslegung wurden weitere umweltrelevante Unterlagen vorgelegt, die einer 
erneuten öffentlichen Auslegung bedürfen. Eine erneute Bekanntmachung wird daher in Kürze erfol-
gen. 
 
Die bereits eingegangenen Einwendungen behalten ihre Gültigkeit und werden an dem neu festge-
setzten Erörterungstermin mit erörtert. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ist auch im Internet unter http://www.diepholz.de und dort über  
amtliche Bekanntmachungen zu finden.   
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
i. A.  gez. Maaß 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
Regionales Raumordnungsprogramm 2016 Landkreis Diep holz (RROP) 

 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat auf seiner Sitzung am 13. Juni 2016 das Regionale 
Raumordnungsprogramm 2016 Landkreis Diepholz (RROP) per Satzung beschlossen und anschlie-
ßend der Oberen Landesplanungsbehörde beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm 2016 Landkreis Diepholz (RROP) wurde mit Verfügung des 
Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser vom 15.12.2016 (Az. 2.20303/251) mit Neben-
bestimmungen und Maßgaben genehmigt. 
 
Auf seiner Sitzung am 19.12.2016 ist der Kreistag des Landkreises Diepholz den Maßgaben beigetre-
ten. 
 
Die Nebenbestimmungen und Maßgaben sind in das am 13. Juni 2016 vom Kreistag des Landkreises 
Diepholz beschlossene Dokument des RROP eingearbeitet. 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz vom 22.12.2016 ist das Regionale 
Raumordnungsprogramm 2016 Landkreis Diepholz (RROP) in Kraft getreten. 
 
Das RROP liegt mit der beschreibenden Darstellung, der zeichnerischen Darstellung, der Begründung 
und dem Umweltbericht in der Kreisverwaltung des Landkreises Diepholz, Fachdienst Kreisentwick-
lung, Niedersachsenstr. 2, 49356 Diepholz während der Dienststunden öffentlich aus. Darüber hinaus 
kann das RROP im Internet unter www.diepholz.de (Suchwort: RROP 2016) eingesehen werden. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften bei der Aufstellung des Regionalen Raumord-
nungsprogramms ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres, beginnend mit dieser öffent-
lichen Bekanntmachung, gegenüber dem Landkreis Diepholz unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist (§ 12 ROG i.V.m. § 7 NROG). 
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Hinweis: Die erneute Bekanntmachung dient der Korrektur des in der Bekanntmachung vom 
22.12.2016 fehlerhaft formulierten Hinweises zur Geltendmachung der Verletzung der Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie den damit verbundenen Rechtsfolgen. Mit dieser erneuten Bekanntma-
chung beginnt die Jahresfrist für die Geltendmachung von Verfahrens- und Formvorschriften gem. § 
12 ROG i.V.m. § 7 NROG erstmals zu laufen 
 
 

Samtgemeinde Siedenburg 
Gemeinde Borstel 
 

Haushaltssatzung 
 der Gemeinde Borstel für das Haushaltsjahr  2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Borstel in der Sitzung am 26.06.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.088.800 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.177.200 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2.   im Finanzhaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.053.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.096.300 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 69.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 116.800 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.122.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.213.100 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 175.583 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1.   Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 
 
2.   Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
Siedenburg, den 27.06.2017   
Engelbart                                         L. S. 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Schreiben vom 27.07.2017 (Az: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel nicht beanstandet wird. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG sieben Werktage nach dieser Bekannt-
machung im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg, Zimmer 26, zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Siedenburg, 27.07.2017 
Gemeinde Borstel 
Der Bürgermeister 
Engelbart 
 
 

Gemeinde Maasen 
 

Haushaltssatzung 
 der Gemeinde Maasen für das Haushaltsjahr  2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Maasen in der Sitzung am 17.07.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  417.500 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 613.900 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2.   im Finanzhaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 400.800 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 577.200 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.000 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 400.800 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 579.200 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 66.800 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1.   Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v. H. 
 
2.   Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
Siedenburg, 18.07.2017 
Ahrens L. S.    
Gemeindedirektor 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Schreiben vom 27.07.2017 (Az: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Maasen nicht beanstandet wird. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG sieben Werktage nach dieser Bekannt-
machung im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg, Zimmer 26, zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Siedenburg, 27.07.2017 
Gemeinde Maasen 
Der Gemeindedirektor 
Ahrens  
 
 

Gemeinde Mellinghausen 
 

Haushaltssatzung 
 der Gemeinde Mellinghausen für das Haushaltsjahr  2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Mellinghausen in der Sitzung am 06.07.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
  



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 12/2017 vom 15.08.2017 
Seite 10 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  746.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 792.900 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2.   im Finanzhaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 676.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 700.200 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.500 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 5.900 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 676.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 707.600 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 112.716 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1.   Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 
 
2.   Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
Siedenburg, den 07.07.2017 
Riedemann                                     L. S.  
Bürgermeister  
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Schreiben vom 27.7.2017 (Az: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Mellinghausen nicht beanstandet wird. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG sieben Werktage nach dieser Bekannt-
machung im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg, Zimmer 26, zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Siedenburg, 27.07.2017 
Gemeinde Mellinghausen 
Der Bürgermeister 
Riedemann 
 
 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser  
Geschäftsstelle Sulingen   
Galtener Straße 16, 27232 Sulingen  
   
Flurbereinigung Hohenmoor-Uepsen       Sulingen, 27.07.2017 
Verfahrensnummer: 2659 
Az.:  4.2.3 - HA 2659 
 

Beschluss 
zugleich   

Ladung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemein schaft 
 
I. Beschluss    Entscheidender Teil 
 
Hiermit wird die 
 

      „Flurbereinigung Hohenmoor-Uepsen“ 
 
gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 
(BGBl. I S. 2794, angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt.  
 
Das Verfahrensgebiet befindet sich in der Gemeinde Asendorf und in Teilen der angrenzenden Ge-
markungen Brake, Siedenburg und Staffhorst.  
Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von rd. 1.497 ha. 
 
Die Flurstücke, die der Flurbereinigung unterliegen, sind im Verzeichnis der Verfahrensflurstücke alter 
Bestand aufgeführt. Das Verzeichnis der Verfahrensflurstücke alter Bestand ist Bestandteil dieses 
Beschlusses. Die Grenze des Flurbereinigungsgebietes ist in einer Gebietskarte nachrichtlich darge-
stellt.  
 
Der vollständige Beschluss mit dem Verzeichnis der Verfahrensflurstücke, der Gebietskarte und ei-
nem Auszug aus dem FlurbG (§§ 34, 85 und 154) können von den Beteiligten bei der 
 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen 
Samtgemeinde Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg 
und beim 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen,   
Galtener Straße 16, 27232 Sulingen 

 
während der jeweils üblichen Sprechzeiten, sowie nach besonderer Vereinbarung, zwei Wochen lang 
nach der Bekanntmachung eingesehen werden.  
 
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-
Weser unter:  www.arl-lw.niedersachsen.de 
dann weiter auf:      >Aktuelles    >Bekanntmachungen    >Flurbereinigung Hohenmoor-Uepsen  
eingesehen werden.   
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Die Eigentümer der zum Verfahren gehörenden Grundstücke sowie die den Eigentümern gleichste-
henden Erbbauberechtigten bilden die Teilnehmergemeinschaft, die mit dem Flurbereinigungsbe-
schluss als Körperschaft des öffentlichen Rechts entsteht. Die Teilnehmergemeinschaft führt die Be-
zeichnung  
 

„Teilnehmergemeinschaft Hohenmoor-Uepsen“ 
 
und hat ihren Sitz in Asendorf. 
 
Dieser Beschluss ist sofort vollziehbar, § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 171 vom 
31.8.2015 (BGBl. I 1474). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale 
Landesentwicklung Leine –Weser, Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hildesheim oder bei der Geschäftsstelle 
Sulingen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Galtener Str. 16, 27232 Sulingen, 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt, wenn öffentliche Bekanntmachung erfolgt, mit dem ersten Tag der 
Bekanntmachung. Bei schriftlichem Widerspruch wird die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchs-
schreiben innerhalb der Frist bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen ist. 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Niedersächsischen Oberver-
waltungsgericht - Flurbereinigungssenat -, Uelzener Str. 40, Postfach 23 71, 21335 Lüneburg, schon 
vor Erhebung der Anfechtungsklage beantragt werden, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs 
wiederherzustellen (§ 80 Abs. 5 VwGO), wenn rechtzeitig Widerspruch eingelegt wird. 
 
II. Ladung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmerge meinschaft 
 
Die Teilnehmer der Flurbereinigung Hohenmoor-Uepsen werden hiermit gleichzeitig gemäß § 21  
Abs. 2 FlurbG zur  
 

Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Hohe nmoor-Uepsen 
am Montag, dem 04. September 2017 um 19:00 Uhr 

im Gasthof Uhlhorn, Alte Heerstraße 23 in 27330 Ase ndorf 
 

geladen. 
 
Die Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von den im Wahltermin anwesenden 
Teilnehmern (Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet Hohenmoor-Uepsen gehörenden Grund-
stücke sowie die den Eigentümern gleichgestellten Erbbauberechtigten) oder Bevollmächtigten ge-
wählt. Der Bevollmächtigte hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen und sie der Flurbe-
reinigungsbehörde auf Anordnung zu übergeben. Der Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat eine 
Stimme; gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind diejenigen, welche die 
meisten Stimmen erhalten. 
 
Soweit die Wahl im Termin nicht zustande kommt und ein neuer Wahltermin keinen Erfolg verspricht, 
kann die Flurbereinigungsbehörde Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter nach Anhörung 
der landwirtschaftlichen Berufsvertretung bestellen. 
 
III. Weitere Bekanntmachungen 
 
Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums 
 
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes gel-
ten folgende Einschränkungen:  
 
- in der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde nur 

Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören, § 34 
Abs. 1 Nr. 1 FlurbG; 
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- Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden, § 34 
Absatz 1 Nr. 2 FlurbG; 

- Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in 
Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden, § 34 Absatz 1 Nr. 3 FlurbG. 

   
Sind entgegen den Vorschriften des § 34 Absatz 1 Nr. 1 und 2 FlurbG Änderungen vorgenommen 
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wie-
derherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist.  
 
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift des § 34 Absatz 1 Nr. 3 FlurbG vorgenommen worden, so muss 
die Flurbereinigungsbehörde Ersatzanpflanzungen anordnen, § 34 Abs. 3 FlurbG.  
 
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Ausführungsanordnung bedürfen 
Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde, § 85 Nr. 5 FlurbG.  
 
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift des § 85 Nr. 5 FlurbG vorgenommen worden, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder 
verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand 
zu bringen hat, § 85 Nr. 6 FlurbG. 
 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte   
 
Rechte , die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung in der Flurbereinigung 
Hohenmoor-Uepsen berechtigen können, sind innerhalb von drei Monaten  bei der Flurbereini-
gungsbehörde anzumelden. 
 
Es kommen insbesondere in Betracht: 
a) Rechte von Wasser- und Bodenverbänden, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 

zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird; 
b) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder von 

Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung 
solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken (z. B. 
Pacht-, Miet- o. ä. Rechte); 

 
c) im Grundbuch nicht eingetragene Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund-

stücken, insbesondere Hutungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsgerechtig-
keiten, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw., die vor dem 01.01.1900 begründet sind und 
deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften; 

d) Rechte an solchen (zuvor unter c) bezeichneten) Rechten; 
e) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster über-

nommen sind.  
 
Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bishe-
rigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 und 3 FlurbG).  
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegenüber diese Frist durch 
Bekanntgabe dieses Beschlusses zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches unrichtig 
geworden sind, werden die Beteiligten gebeten, die Berichtigung des Grundbuches zu veranlassen.  
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Hinweise 
 
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung 
der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten 
auf ihnen vorzunehmen, § 35 Abs. 1 FlurbG. 
 
Im Auftrage 
(Delekat)   L.S. 
 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser  
Geschäftsstelle Sulingen   
Galtener Straße 16, 27232 Sulingen  
   
Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp      Sulingen, 28.07.2017 
Verfahrensnummer: 2661 
Az.:  4.2.3 - HA 2661 
 

Beschluss 
zugleich   

Ladung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemein schaft 
 
I. Beschluss    Entscheidender Teil 
 
Hiermit wird die 
 

      „Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp“ 
 
gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 
(BGBl. I S. 2794, angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt.  
 
Das Verfahrensgebiet befindet sich in der Gemeinde Asendorf.  
 
Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von rd. 1.204 ha. 
 
Die Flurstücke, die der Flurbereinigung unterliegen, sind im Verzeichnis der Verfahrensflurstücke alter 
Bestand aufgeführt. Das Verzeichnis der Verfahrensflurstücke alter Bestand ist Bestandteil dieses 
Beschlusses. Die Grenze des Flurbereinigungsgebietes ist in einer Gebietskarte nachrichtlich darge-
stellt.  
 
Der vollständige Beschluss mit dem Verzeichnis der Verfahrensflurstücke, der Gebietskarte und ei-
nem Auszug aus dem FlurbG (§§ 34, 85 und 154) können von den Beteiligten bei der 
 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen 
und beim 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen,   
Galtener Straße 16, 27232 Sulingen 

 
während der jeweils üblichen Sprechzeiten, sowie nach besonderer Vereinbarung, zwei Wochen lang 
nach der Bekanntmachung eingesehen werden.  
 
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-
Weser unter: www.arl-lw.niedersachsen.de 
dann weiter auf:    >Aktuelles    >Bekanntmachungen    >Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp  
eingesehen werden.  
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Die Eigentümer der zum Verfahren gehörenden Grundstücke sowie die den Eigentümern gleichste-
henden Erbbauberechtigten bilden die Teilnehmergemeinschaft, die mit dem Flurbereinigungsbe-
schluss als Körperschaft des öffentlichen Rechts entsteht. Die Teilnehmergemeinschaft führt die Be-
zeichnung  
 

„Teilnehmergemeinschaft Kampsheide-Kuhlenkamp“ 
 
und hat ihren Sitz in Asendorf. 
 
Dieser Beschluss ist sofort vollziehbar, § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 171 vom 
31.8.2015 (BGBl. I 1474). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale 
Landesentwicklung Leine –Weser, Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hildesheim oder bei der Geschäftsstelle 
Sulingen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Galtener Str. 16, 27232 Sulingen, 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt, wenn öffentliche Bekanntmachung erfolgt, mit dem ersten Tag der 
Bekanntmachung. Bei schriftlichem Widerspruch wird die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchs-
schreiben innerhalb der Frist bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen ist. 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Niedersächsischen Oberver-
waltungsgericht - Flurbereinigungssenat -, Uelzener Str. 40, Postfach 23 71, 21335 Lüneburg, schon 
vor Erhebung der Anfechtungsklage beantragt werden, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs 
wiederherzustellen (§ 80 Abs. 5 VwGO), wenn rechtzeitig Widerspruch eingelegt wird. 
 
II. Ladung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmerge meinschaft 
 
Die Teilnehmer der Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp werden hiermit gleichzeitig gemäß § 21  
Abs. 2 FlurbG zur  
 

Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Kamp sheide-Kuhlenkamp 
am Donnerstag, dem 07. September 2017 um 19:30 Uhr 

im Gasthof Uhlhorn, Alte Heerstraße 23 in 27330 Ase ndorf 
 

geladen. 
 
Die Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von den im Wahltermin anwesenden 
Teilnehmern (Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet Kampsheide-Kuhlenkamp gehörenden 
Grundstücke sowie die den Eigentümern gleichgestellten Erbbauberechtigten) oder Bevollmächtigten 
gewählt. Der Bevollmächtigte hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen und sie der Flur-
bereinigungsbehörde auf Anordnung zu übergeben. Der Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat eine 
Stimme; gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind diejenigen, welche die 
meisten Stimmen erhalten. 
 
Soweit die Wahl im Termin nicht zustande kommt und ein neuer Wahltermin keinen Erfolg verspricht, 
kann die Flurbereinigungsbehörde Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter nach Anhörung 
der landwirtschaftlichen Berufsvertretung bestellen. 
 
III. Weitere Bekanntmachungen 
 
Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums 
 
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes gel-
ten folgende Einschränkungen:  
 
- in der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde nur 

Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören, § 34 
Abs. 1 Nr. 1 FlurbG; 
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- Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden, § 34 
Absatz 1 Nr. 2 FlurbG; 

- Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in 
Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden, § 34 Absatz 1 Nr. 3 FlurbG. 

   
Sind entgegen den Vorschriften des § 34 Absatz 1 Nr. 1 und 2 FlurbG Änderungen vorgenommen 
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wie-
derherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist.  
 
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift des § 34 Absatz 1 Nr. 3 FlurbG vorgenommen worden, so muss 
die Flurbereinigungsbehörde Ersatzanpflanzungen anordnen, § 34 Abs. 3 FlurbG.  
 
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Ausführungsanordnung bedürfen 
Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde, § 85 Nr. 5 FlurbG.  
 
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift des § 85 Nr. 5 FlurbG vorgenommen worden, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder 
verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand 
zu bringen hat, § 85 Nr. 6 FlurbG. 
 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte   
 
Rechte , die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung in der Flurbereinigung 
Hohenmoor-Uepsen berechtigen können, sind innerhalb von drei Monaten  bei der Flurbereini-
gungsbehörde anzumelden. 
 
Es kommen insbesondere in Betracht: 
a) Rechte von Wasser- und Bodenverbänden, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 

zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird; 
b) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder von 

Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung 
solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken (z. B. 
Pacht-, Miet- o. ä. Rechte); 

c) im Grundbuch nicht eingetragene Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund-
stücken, insbesondere Hutungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsgerechtig-
keiten, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw., die vor dem 01.01.1900 begründet sind und 
deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften; 

d) Rechte an solchen (zuvor unter c) bezeichneten) Rechten; 
e) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster über-

nommen sind.  
Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bishe-
rigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 und 3 FlurbG).  
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegenüber diese Frist durch 
Bekanntgabe dieses Beschlusses zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches unrichtig 
geworden sind, werden die Beteiligten gebeten, die Berichtigung des Grundbuches zu veranlassen.  
 
Hinweise 
 
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung 
der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten 
auf ihnen vorzunehmen, § 35 Abs. 1 FlurbG. 
 
Im Auftrage 
(Delekat)   L.S. 


